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Verfahrensvermerke

Teil A Planzeichnung: Aufhebung des Bebauungsplanes "Bledesberg"

Bisherige Darstellung des Bebauungsplanes "Bledesberg" der Stadt Kusel - (Stand September 2005)

Gesetzliche Grundlagen

Bund:

Raumordnungsgesetz vom 22. Dezember 2008 (BGBl. I S. 
2986), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. 
März 2023 (BGBl.2023 I Nr. 88).

Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. 
November 2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 3 
des Gesetzes vom 12. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 184) 
geändert worden ist.

Baunutzungsverordnung in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 
2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176).

Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die 
Darstellung des Planinhalts (Planzeichenverordnung - 
PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. I S. 58), zuletzt 
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 
(BGBl. I S. 1802).

Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts 
(Wasserhaushaltsgesetz WHG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), zuletzt 
geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 
(BGBl. 2023 I Nr. 176).

Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege 
(Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) Artikel 1 Gesetz vom 
29. Juli 2009 BGBl. I S. 2542 (Nr. 51), zuletzt geändert durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 8. Dezember 2022 (BGBl. I S. 
2240).

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen 
durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen 
und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz 
BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 
2013 (BGBl. I S. 1274), zuletzt geändert durch Artikel 11 
Absatz 3 des Gesetzes vom 26. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 
202).

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen 
und zur Sanierung von Altlasten. 
(Bundes-Bodenschutzgesetz BBodSchG) Artikel 1 des 
Gesetzes vom 17. März 1998 (BGBl. I S. 502), zuletzt 
geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 25. Februar 2021 
(BGBl. I S. 306).

Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) 
in der neuen Fassung vom 9. Juli 2021 (BGBl. I S. 2598, 
2716).

Planungssicherstellungsgesetz (PlanSiG) vom 20. Mai 2020 
(BGBI I S. 1041), zuletzt geändert durch Artikel 11 des 
Gesetzes vom 22. März 2023 (BGBI. 2023 I Nr. 88).

Bundesfernstraßengesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 28. Juni 2007 (BGBl. I S. 1206), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 03.12.2020 (BGBl. I S. 2694).

Land:

Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO) vom 24. 
November 1998 letzte berücksichtigte Änderung: zuletzt 
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 28.09.2021 
(GVBl. S. 543).

Landesplanungsgesetz Rheinland - Pfalz (LPlG) in der 
Fassung vom 10.04.2003 (GVBl 2003, S.41) zuletzt 
geändert  durch § 54 des Gesetzes vom 06.10.2015 (GVBl. 
S. 283, 295).

Landeswassergesetz (LWG) Vom 14. Juli 2015 letzte 
berücksichtigte Änderung: zuletzt geändert durch Artikel 
1 des Gesetzes vom 28.09.2021 (GVBl. S. 543).

Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) in der Fassung 
vom 31. Januar 1994 (GVBl. 1994,153), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 26.06.2020 (GVBI. S. 
297)

Landesnaturschutzgesetz Rheinland-Pfalz (LNatSchG) in 
der Fassung vom 6. Oktober 2015 (GVBl. 2015, 283), 
zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 
26.06.2020 (GVBl. S. 287)

Landesgesetz zur nachhaltigen Entwicklung von Natur und 
Landschaft (Landesnaturschutzgesetz Rheinland Pfalz) 
vom 06. Oktober 2015, geändert durch Artikel 3 des 
Gestztes vom 21.12.2016 (GVBI. S. 583).

Landeswaldgesetz vom 30.11.2000 (GVBl 2000,S. 504) 
zuletzt geändert durch das Gesetz vom 27.03.2020 (GVBl. 
S. 98).

Landesstraßengesetz (LStrG) in der Fassung vom 1. August 
1977 zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
28.09.2021 (GVBl. S. 543).

Denkmalschutzgesetz Rheinland-Pfalz (DSchG) vom 23. 
März 1978 (GVBl. 1978,159), zuletzt geändert durch 
Artikel 4 des Gesetzes vom 28.09.2021 (GVBl. S. 543).

Landesbodenschutzgesetz Rheinland-Pfalz (LBodSchG) 
vom 25. Juli 2005 (GVBl. 2005,302), zuletzt geändert 
durch Artikel 5 des Gesetzes vom 26.06.2020 (GVBl. S. 
287)
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GELTUNGSBEREICH
(§ 9 ABS.7 BAUGB)

SONSTIGES SONDERGEBIET
(§ 9 ABS.1 NR. 1 BAUGB UND § 11 BAUNVO)

HIER: GEBIET FÜR ANLAGEN, DIE DER NUTZUNG
DER WINDENERGIE DIENEN

max. 100,0 m HÖHE BAULICHER ANLAGEN, HIER: ANLAGENHÖHE
(§ 9 ABS.1 NR. 1 BAUGB UND § 18  BAUNVO)

GR 400 m2 MAXIMAL ZULÄSSIGE GRUNDFLÄCHE
(§ 9 ABS.1 NR. 1 BAUGB UND § 19 BAUNVO)

a ABWEICHENDE BAUWEISE
(§ 9 ABS.1 NR. 2 BAUGB UND § 22 ABS. 2 BAUNVO)

BAUGRENZE
(§ 9 ABS.1 NR. 2 BAUGB U. § 23 ABS.3 BAUNVO)

STRASSENVERKEHRSFLÄCHE UND
STRASSENBEGRENZUNGSLINIE
HIER: FELDWIRTSCHAFTSWEGE
(§ 9 ABS.1 NR.11 BAUGB)

FLÄCHEN FÜR DIE LANDWIRTSCHAFT
( § 9 ABS. 1 NR. 18A BAUGB)

FLÄCHEN FÜR WALD
( § 9 ABS. 1 NR. 18B BAUGB)

FLÄCHEN FÜR MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR
PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON NATUR UND
LANDSCHAFT
(§ 9 ABS. 1 NR. 20 BAUGB)

SCHUTZFLÄCHE RICHTFUNKSTRECKE
(§ 9 ABS. 1 NR. 10 UND ABS. 6  BAUGB)

FLURSTÜCKSGRENZEN

MINIMALE UND MAXIMALE ABSTANDSFLÄCHE

ANLAGENHÖHE

max. 100 m
BAUGEBIET

SO-WIND

MAX. GR

400 m2

BAUWEISE

a

FÜR ALLE SO-WIND
GILT

1

2

N

TEIL A   PLANZEICHNUNG

PLANZEICHENERLÄUTERUNG 
(NACH BAUGB IN VERBINDUNG MIT BAUNVO UND PLANZV 1990)

GESETZLICHE GRUNDLAGEN

Für die Verfahrensdurchführung und die Festsetzungen
des Bebauungsplanes gelten u.a. folgende Gesetze
und Verordnungen:

• Baugesetzbuch (BauGB), in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 23.9.2004 (BGBl. I S. 2414), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 3.5.2005 (BGBl. I
S. 1224) m.W.v. 10.5.2005,

• Baugesetzbuch (BauGB), in der Bekanntmachung
vom 27.8. 1997 (BGBl. I, S. 2141, ber. 1998 I S.
137), zuletzt geändert durch Gesetz vom
23.7.2002 (BGBl. I S. 2850) m.W.v. 1.8.2002,

• die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Be-
kanntm. der Neufassung vom 23. Januar 1990
(BGBl. I S. 132), zul. geänd. durch Art. 3 des IWG
vom 22. April 1993 (BGBl. I S. 479),

• die Anlage zur Verordnung über die Ausarbeitung
der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts
- Planzeichenverordnung (PlanzV 90) vom 18. De-
zember 1990 (BGBl. I S. 58),

• Das Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung
(UVPG), neugefasst durch die Bekanntmachung
vom 25.6.2005 I 1757, 2797; geändert durch
Art. 2 G v. 24.6.2005 I 1794,

• die Landesbauordnung (LBO) für Rheinland-Pfalz
vom 24. November 1998, zuletzt geändert durch
Gesetz vom 12. Mai 2005 (Gesetz- und Verord-
nungsblatt für das Land Rheinland-Pfalz S. 154),

• der § 24 der Gemeindeordnung (GemO) i.d.F. vom
31. Januar 1994, zuletzt geändert durch Gesetz
vom 05. April 2005 (Gesetz- und Verordnungsblatt
für das Land Rheinland-Pfalz 2005, S. 98),

• das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 25.03.2002
(BGBl. I S. 1193), zuletzt geändert durch Artikel 5
des Gesetzes zur Anpassung des Baugesetzbuches
an EU-Richtlinien vom 24. Juni 2004 (BGBl. I S.
1359),

• das Landespflegegesetz (LPflG) i.d.F. vom 05. Fe-
bruar 1979, zuletzt geändert durch Gesetz vom
05. April 2005 (Gesetz- und Verordnungsblatt für
das Land Rheinland-Pfalz 2005, S. 98),

• das Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umweltein-
wirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche,
Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-
Immissionsschutzgesetz - BImSchG) in der Neufas-
sung vom 26.09.2002 (BGBl. I S. 3830), zuletzt
geändert am 06.01.2004 (BGBl. I, S.2),

• das Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushaltes
(Wasserhaushaltsgesetz - WHG), i. d. Neuf. der
Bek. vom 19.08.2002 (BGBl. I, S. 3245), zuletzt
geändert am 06.01.2004 (BGBl. I, S.2),

• das Wassergesetz für das Land Rheinland-Pfalz
(Landeswassergesetz - LWG) i.d.F. vom 22. Januar
2004, zuletzt geändert durch Gesetz vom 05.
April 2005 (Gesetz- und Verordnungsblatt für das
Land Rheinland-Pfalz 2005, S. 98),

• das Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenver-
änderungen und zur Sanierung von Altlasten (Bun-
des-Bodenschutzgesetz - BBodSchG) vom 17. März
1998 (BGBl. I S. 502), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 09. September 2001 (BGBl. S. 2331),

• das Landeswaldgesetz (LWaldG) vom 30. Novem-
ber 2000, zuletzt geändert durch Gesetz vom 05.
April 2005 (Gesetz- und Verordnungsblatt für das
Land Rheinland-Pfalz 2005, S. 98),

• das Landesnachbarrechtsgesetz für Rheinland-Pfalz
vom 15. Juni 1970 zuletzt geändert durch Gesetz
vom 21.07.2003 (Gesetz- und Verordnungsblatt
für das Land Rheinland-Pfalz 2003, S. 209),

• Luftverkehrsgesetz (LuftVG) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 27. März 1999 (BGBl. I S.
550), zuletzt geändert durch Artikel 48 des Geset-
zes vom 21. Juni 2005 (BGBl. I S. 1818).

SCHEMA - SCHNITT
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siehe Plan, 

hier: Richtfunkstrecke: Eine Bebauung in einer Höhe von
größer / gleich 577 bzw. 588 m über NN ist nicht
zulässig.

TEIL B: TEXTTEIL
FESTSETZUNGEN GEM. § 9 BAUGB I.V.M. BAUNVO

Sonstiges Sondergebiet, bestehend aus 2 getrennten
Teilbereichen - Gebiet für Anlagen, die der Nutzung
der Windenergie dienen, gem. § 11 Abs. 2 BauNVO,
siehe Plan

gem. § 11 Abs. 1 und 2 BauNVO

1. max. 1 Anlage für die Nutzung von Windenergie
je Teilbereich an dem durch Baugrenzen gekenn-
zeichneten Standort,

2. eine Transformatorenstation je Anlage,
3. eine wasserdurchlässig befestigte Zuwegung von

max. 4,50 m Breite je Anlage,
4. ein wasserdurchlässig befestigter Kranstellplatz

von mind. 20,0 x 30,0 m je Anlage,
5. Landwirtschaftliche Nutzung.

hier: Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + Rotorra-
dius) gem. § 18 BauNVO:
Die Gesamthöhe der Windenergieanlage wird
auf  max. 100 m festgesetzt.

Als unterer Bezugspunkt gilt die jeweilige Höhe des
Turmfußes. Der Turmfuß wird wie folgt festgesetzt:
WEA 1: max. 351 m über NN
WEA 2: max. 368 m über NN

Die Höhe der baulichen Anlagen wird in einem Schnitt
verdeutlicht.

gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO i.V.m. § 19
BauNVO,
siehe Plan
Die maximal zulässige Größe der Grundfläche der
Windenergieanlage wird auf 400 m2 festgesetzt.

siehe Plan
abweichende Bauweise: 
• gem. § 22 Abs. 4 BauNVO und in Anwendung des

§ 8 Abs. 6 LBO wird festgesetzt, dass im SO - Wind-
energie die Tiefe der Abstandsfläche auf max. 0,25
H (Nabenhöhe) reduziert werden darf.

siehe Plan
hier: Baugrenzen gem. § 23 Abs. 3 BauNVO.

Die Windenergieanlage und die zugehörige Transfor-
matorenstation sind nur innerhalb der Baugrenze zuläs-
sig. Innerhalb und außerhalb der Baugrenze sind eine
Zuwegung zu der Anlage, ein befestigter Kranstellplatz
sowie weitere Nebenanlagen, in den unter Punkt 1.1.1
genannten Ausmaßen zulässig.

siehe Plan,
hier: ausparzellierte Feldwirtschaftswege

siehe Plan,
Innerhalb der Fläche sind landwirtschaftliche Nutzun-
gen im Sinne des § 201 BauGB sowie Anwandwege
zulässig. Bauliche Anlagen, die nicht der landwirt-
schaftlichen Nutzung dienen, sind unzulässig.

siehe Plan

siehe Plan,
M1: Die Zuwegungen von den bestehenden Feldwirt-

schaftswegen zu den Windenergieanlagen sowie
die Kranaufstellflächen sind wasserdurchlässig zu
befestigen und mit einem Schotterrasen zu verse-
hen.

M2: Die Fläche M2 ist in extensives Grünland umzu-
wandeln. Die teilweise noch bestehende Ackernut-
zung ist aufzugeben. Die Nutzung hat in Form ei-
ner einschürigen Mahd zu erfolgen, wobei der
Mahdtermin nicht vor dem 15. Juni liegen darf.
Das Mähgut ist von der Fläche zu entfernen. Eine
Düngung der Fläche ist nicht zulässig. 

M3: Entlang der Längsseiten der Fläche für Maßnah-
men gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB sind 2 m
breite Saumbereiche zu entwickeln. Die Saumbe-
reiche müssen mindestens alle 5 Jahre, maximal
alle 3 Jahre gemäht werden. Die Mahd darf da-
bei nicht vor Mitte Juli erfolgen und nicht zeit-
gleich mit der Mahd der Fläche M2.

M4: Entlang des Feldwirtschaftsweges ist auf der mit
M4 gekennzeichneten Fläche eine mindestens 3-
reihige Feldgehölzhecke anzulegen. Hierzu sind
einheimische Sträucher gemäß Pflanzliste im Ra-
ster von 1,50 m x 1,50 m anzupflanzen. Alle 10
m ist ein Stammbusch/Heister in die Anpflanzun-
gen zu integrieren.

Die Standorte der Windenergieanlagen mit zugehöri-
gen Nebenanlagen und Kranstellflächen sind intensiv
einzugrünen. Hierfür sind gruppen- bis reihenförmige
Pflanzungen von einheimischen Sträuchern im Raster
von 1m x 1m vorzunehmen. Reihenbepflanzungen
müssen mindestens 3-reihig erfolgen. Je Anlage sind
mindestens 400 Gehölze gemäß Pflanzliste zu pflan-
zen. Entlang der hangabwärts gelegenen Seite (Nord-
westseite) sind zur Aufwertung des Landschaftsbildes
dichte Pflanzungen vorzunehmen.

Zur optimalen Entfaltung der Funktionalität der Gehölz-
strukturen sind zur Anpflanzung nur einheimische und
standortgerechte Arten zu verwenden. Die folgende
Artenliste stellt eine Auswahl der zu pflanzenden Arten
dar:

Pflanzliste:

Feld-Ahorn Berg-Ahorn
Eberesche Hartriegel
Schneeball Kornelkirsche
Schlehe Schwarzer Holunder
Hasel Weißdorn
Hundsrose Traubenkirsche
Vogelkirsche Liguster
einheimische Obstbaumsorten

Pflanzqualität:

verpflanzte Sträucher: Höhe 60 -100 cm
Stammbüsche/Heister: 2xv, Höhe 125-150 cm

Erfolgte Anpflanzungen unterliegen der Bindung gem.
§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB.

• Der Stadtrat der Stadt Kusel hat am 20.06.2003
die Aufstellung des Bebauungsplanes “Bledes-
berg“ beschlossen (§ 2 Abs. 1 BauGB).

Der Beschluss, diesen Bebauungsplan aufzustel-
len, wurde am 03.07.2003 ortsüblich bekannt-
gemacht (§ 2 Abs. 1 BauGB).

Kusel, den __.__.____
Der Stadtbürgermeister

• Die frühzeitige Beteiligung der Bürger an diesem
Bebauungsplan wurde in Form einer öffentlichen
Auslegung vom 20.02.2004 bis 19.03.2004
durchgeführt, wobei den Bürgern Gelegenheit
zur Äußerung und Erörterung gegeben wurde (§
3 Abs. 1 BauGB). Die diesbezügliche ortsübliche
Bekanntmachung erfolgte am 19.02.2004.

• Weiterhin wurde auch eine frühzeitige Beteili-
gung der Träger öffentlicher Belange sowie der
Nachbargemeinden gem. § 4 Abs. 1 BauGB
durchgeführt. Die Träger öffentlicher Belange
wurden mit Schreiben vom 17.02.2004 um Stel-
lungnahme bis zum 22.03.2004 gebeten.

• Während der frühzeitigen Beteiligung der Bürger
sowie der Träger öffentlicher Belange gingen An-
regungen ein, die vom Stadtrat am 18.03.2005
geprüft wurden. Das Ergebnis wurde denjenigen,
die Anregungen vorgebracht haben, mit Schrei-
ben vom 31.05.2005 mitgeteilt (§ 3 Abs. 2 Satz
4 BauGB).

• Der Stadtrat der Stadt Kusel hat am 18.03.2005
den Entwurf gebilligt und die öffentliche Ausle-
gung des Bebauungsplans “Bledesberg“ (§ 3
Abs. 2 BauGB) mit paralleler Beteiligung der Trä-
ger öffentlicher Belange sowie der Nachbarge-
meinden (§ 4 Abs. 1 und 2 BauGB) beschlossen.

• Der Entwurf des Bebauungsplanes, bestehend
aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Textteil
(Teil B) sowie der Begründung, hat in der Zeit
vom 06.06.2005 bis einschließlich 06.07.2005
öffentlich ausgelegen (§ 3 Abs. 2 BauGB). 

Ort und Dauer der Auslegung wurden mit dem
Hinweis, dass Anregungen während der Ausle-
gungsfrist von jedermann schriftlich oder zur Nie-
derschrift vorgebracht werden können, am
27.05.2005 ortsüblich bekanntgemacht (§ 3
Abs. 2 BauGB).

• Die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange
wurde parallel zur öffentlichen Auslegung durch-
geführt (§ 4 Abs. 1 und 2 BauGB). Hierzu wur-
den die Träger öffentlicher Belange mit Schreiben
vom 31.05.2005 um Stellungnahme gebeten.

• Während der öffentlichen Auslegung und der Be-
teiligung der Träger öffentlicher Belange gingen
Anregungen ein, die vom Stadtrat am
16.09.2005 geprüft wurden. Das Ergebnis
wurde denjenigen, die Anregungen vorgebracht
haben, mit Schreiben vom 01.12.2005 mitgeteilt
(§ 3 Abs. 2 Satz 4 BauGB).

• Der Stadtrat hat am 16.09.2005 den Bebauungs-
plan “Bledesberg” als Satzung beschlossen (§ 10
Abs. 1 BauGB). Der Bebauungsplan besteht aus
der Planzeichnung (Teil A) und dem Textteil (Teil
B) sowie der Begründung.

Kusel, den __.__.____
Der Stadtbürgermeister

• Der Bebauungsplan wird hiermit als Satzung aus-
gefertigt.

Kusel, den __.__.____
Der Stadtbürgermeister

• Der Satzungsbeschluss wurde am __.__.____
ortsüblich bekanntgemacht (§ 10 Abs. 3
BauGB). In dieser Bekanntmachung ist auf die
Möglichkeit der Einsichtnahme, die Geltendma-
chung der Verletzung von Verfahrens- und Form-
vorschriften und von Mängeln der Abwägung so-
wie auf die Rechtsfolge (gem. § 215 Abs. 2
BauGB), ferner auf Fälligkeit und Erlöschen von
Entschädigungsansprüchen gem. § 44 Abs. 2
Satz 1 + 2 sowie Abs. 4 BauGB hingewiesen
worden.

Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungs-
plan “Bledesberg”, bestehend aus der Planzeich-
nung (Teil A) und dem Textteil (Teil B) sowie der Be-
gründung in Kraft (§ 10 Abs. 3 BauGB).

Kusel, den __.__.____
Der Bürgermeister

Gemäß § 3a-f des Gesetzes über die Umweltver-
träglichkeitsprüfung ist keine UVP erforderlich
(kein UVP-pflichtiges Vorhaben gemäß Anhang I
zum UVPG).
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FESTSETZUNGEN 
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ANSTRICH

• Die Windenergieanlagen sind im oberen Teil mit licht-
grauen, matten und nicht spiegelnden Farben zu strei-
chen.

ART DER ANLAGEN

• Alle Windenergieanlagen müssen von gleichem Bau-
typ und gleichen Abmessungen sein. Es sind aussch-
ließlich Windkraftanlagen mit Rohrmasten zulässig.
Gittermasten werden ausgeschlossen.

HINWEISE
ANTRANSPORT DER ANLAGEN

• Die Kurvenradien der vorhandenen und auszubau-
enden Feldwirtschaftswege reichen nicht in jedem
Fall für die zum Antransport der Windenergieanla-
gen eingesetzten Fahrzeuge aus. Ein Ausbau der
Wege auf eine Breite von maximal 4,50 Meter ist
zulässig. In Kurvenradien ist eine Ausbaubreite von
5,50 Meter zulässig.

• Die für den Antransport der Anlagen benötigten ge-
meindeeigenen öffentlichen Wege werden vor Be-
ginn der Erschließung und nach Beendigung der Er-
schließung in ihrem Zustand erfasst. Durch den
Antransport verursachte Schäden sind zu Lasten des
Schadensverursachers zu beseitigen.

LUFTFAHRTHINDERNISSE

Bei Realisierung und Bau der Windkraftanlagen sind
dem Ministerium des Inneren konkrete Bauhöhen-
und Standortangaben mitzuteilen.

FUNK- UND FERNSEHPROGRAMM

Der Südwestrundfunk weist darauf hin, dass der
Empfang von Hörfunk- und Fernsehprogrammen
durch bauliche Änderungen gestört werden kann.

Die deutsche Telekom weist darauf hin, dass durch
Windkraftanlagen Beeinträchtigungen in der terrestri-
schen Tonrundfunk-/Fernsehversorgung auftreten kön-
nen. Im Störfall hat der Betreiber der Windkraftan-
lage für Abhilfe zu sorgen (Verursacherprinzip).

WASSERRECHTLICHE GENEHMIGUNG

Für die ableitende Stromführung muss ein Gewässer
gekreuzt werden. Dies bedarf der vorherigen wasser-
rechtlichen Genehmigung durch die Untere Wasser-
behörde.

BESTIMMUNGEN DES DENKMALSCHUTZ-
UND PFLEGEGESETZES

Der Bauträger/Bauherr hat die ausführenden Baufir-
men vertraglich zu verpflichten, dem Landesamt für
Denkmalpflege rechtzeitig den Beginn der Erdarbei-
ten anzuzeigen. Die Baufirmen sind auf die Bestim-
mungen des Denkmalschutz- und Pflegegesetzes hin-
zuweisen. Zutagekommende archäologische Funde
sind unverzüglich dem Landesamt für Denkmalpflege
zu melden und gegen Verlust zu sichern.

BAUPHASE

Bei Bodenarbeiten, wie z.B. Bodenabtrag, Lagerung
und Wiederverwendung, sind die Vorgaben nach §
202 BauGB in Verbindung mit DIN 18915 zu be-
achten.

Das Landesamt für Geologie und Bergbau empfiehlt,
projektbezogene Baugrunduntersuchungen nach DIN
4020 unter besonderer Berücksichtigung dynami-
scher Lansteinwirkung auf den Baugrund durchzu-
führen.

NACHRICHTLICHE ÜBERNAHME GEM. § 9 ABS. 6 BAUGB 

RICHTFUNKSTRECKE

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs siehe Plan

FESTSETZUNGEN GEM. § 9 ABS. 7 BAUGB

BLEDESBACH

1 ART DER BAULICHEN NUTZUNG
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB

1.1 Baugebiet SO

1.1.1 zulässige Arten von Nutzungen

2 MASS DER BAULICHEN NUTZUNG
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB

2.1 Höhe baulicher Anlagen

2.2 Größe der Grundflächen der baulichen
Anlagen

3 BAUWEISE
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB

4 ÜBERBAUBARE UND NICHT ÜBERBAUBARE
GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB

5 VERKEHRSFLÄCHEN
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB

6 FLÄCHE FÜR DIE LANDWIRTSCHAFT
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 18 A BAUGB

7 FLÄCHE FÜR WALD
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 18 B BAUGB

8 MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE
UND ZUR ENTWICKLUNG VON BODEN,
NATUR UND LANDSCHAFT
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 20 BAUGB

9 FLÄCHEN ZUM ANPFLANZEN VON 
BÄUMEN, STRÄUCHERN UND SONSTIGEN
BEPFLANZUNGEN 
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 25 A BAUGB I.V.M. § 1 A BAUGB

10 FLÄCHEN MIT BINDUNGEN FÜR BEPFLAN-
ZUNGEN UND FÜR DIE ERHALTUNG VON
BÄUMEN, STRÄUCHERN UND SONSTIGEN
BEPFLANZUNGEN 
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 25 B BAUGB I.V.M. § 1 A BAUGB

PLANGEBIET

MST= 1: 2.500  im Original  (A 0)
Verkleinerung DIN A 2: Mst. = 1: 5.000
Verkleinerung DIN A 3 ohne Mst.
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Ingenieurgesellschaft für angewandte Raum-, Grün-, Umwelt- und Stadtplanung mbH, 
Rathausstrasse 12, 66557 Illingen, Tel. 06825 4061 100, Fax: 06825 4061 110, info@argusconcept.com, www.argusconcept.com

GELTUNGSBEREICH
(§ 9 ABS.7 BAUGB)

SONSTIGES SONDERGEBIET
(§ 9 ABS.1 NR. 1 BAUGB UND § 11 BAUNVO)

HIER: GEBIET FÜR ANLAGEN, DIE DER NUTZUNG
DER WINDENERGIE DIENEN

max. 100,0 m HÖHE BAULICHER ANLAGEN, HIER: ANLAGENHÖHE
(§ 9 ABS.1 NR. 1 BAUGB UND § 18  BAUNVO)

GR 400 m2 MAXIMAL ZULÄSSIGE GRUNDFLÄCHE
(§ 9 ABS.1 NR. 1 BAUGB UND § 19 BAUNVO)

a ABWEICHENDE BAUWEISE
(§ 9 ABS.1 NR. 2 BAUGB UND § 22 ABS. 2 BAUNVO)

BAUGRENZE
(§ 9 ABS.1 NR. 2 BAUGB U. § 23 ABS.3 BAUNVO)

STRASSENVERKEHRSFLÄCHE UND
STRASSENBEGRENZUNGSLINIE
HIER: FELDWIRTSCHAFTSWEGE
(§ 9 ABS.1 NR.11 BAUGB)

FLÄCHEN FÜR DIE LANDWIRTSCHAFT
( § 9 ABS. 1 NR. 18A BAUGB)

FLÄCHEN FÜR WALD
( § 9 ABS. 1 NR. 18B BAUGB)

FLÄCHEN FÜR MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR
PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON NATUR UND
LANDSCHAFT
(§ 9 ABS. 1 NR. 20 BAUGB)

SCHUTZFLÄCHE RICHTFUNKSTRECKE
(§ 9 ABS. 1 NR. 10 UND ABS. 6  BAUGB)

FLURSTÜCKSGRENZEN

MINIMALE UND MAXIMALE ABSTANDSFLÄCHE

ANLAGENHÖHE

max. 100 m
BAUGEBIET

SO-WIND

MAX. GR

400 m2

BAUWEISE

a

FÜR ALLE SO-WIND
GILT

1

2

N

TEIL A   PLANZEICHNUNG

PLANZEICHENERLÄUTERUNG 
(NACH BAUGB IN VERBINDUNG MIT BAUNVO UND PLANZV 1990)

GESETZLICHE GRUNDLAGEN

Für die Verfahrensdurchführung und die Festsetzungen
des Bebauungsplanes gelten u.a. folgende Gesetze
und Verordnungen:

• Baugesetzbuch (BauGB), in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 23.9.2004 (BGBl. I S. 2414), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 3.5.2005 (BGBl. I
S. 1224) m.W.v. 10.5.2005,

• Baugesetzbuch (BauGB), in der Bekanntmachung
vom 27.8. 1997 (BGBl. I, S. 2141, ber. 1998 I S.
137), zuletzt geändert durch Gesetz vom
23.7.2002 (BGBl. I S. 2850) m.W.v. 1.8.2002,

• die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Be-
kanntm. der Neufassung vom 23. Januar 1990
(BGBl. I S. 132), zul. geänd. durch Art. 3 des IWG
vom 22. April 1993 (BGBl. I S. 479),

• die Anlage zur Verordnung über die Ausarbeitung
der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts
- Planzeichenverordnung (PlanzV 90) vom 18. De-
zember 1990 (BGBl. I S. 58),

• Das Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung
(UVPG), neugefasst durch die Bekanntmachung
vom 25.6.2005 I 1757, 2797; geändert durch
Art. 2 G v. 24.6.2005 I 1794,

• die Landesbauordnung (LBO) für Rheinland-Pfalz
vom 24. November 1998, zuletzt geändert durch
Gesetz vom 12. Mai 2005 (Gesetz- und Verord-
nungsblatt für das Land Rheinland-Pfalz S. 154),

• der § 24 der Gemeindeordnung (GemO) i.d.F. vom
31. Januar 1994, zuletzt geändert durch Gesetz
vom 05. April 2005 (Gesetz- und Verordnungsblatt
für das Land Rheinland-Pfalz 2005, S. 98),

• das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 25.03.2002
(BGBl. I S. 1193), zuletzt geändert durch Artikel 5
des Gesetzes zur Anpassung des Baugesetzbuches
an EU-Richtlinien vom 24. Juni 2004 (BGBl. I S.
1359),

• das Landespflegegesetz (LPflG) i.d.F. vom 05. Fe-
bruar 1979, zuletzt geändert durch Gesetz vom
05. April 2005 (Gesetz- und Verordnungsblatt für
das Land Rheinland-Pfalz 2005, S. 98),

• das Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umweltein-
wirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche,
Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-
Immissionsschutzgesetz - BImSchG) in der Neufas-
sung vom 26.09.2002 (BGBl. I S. 3830), zuletzt
geändert am 06.01.2004 (BGBl. I, S.2),

• das Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushaltes
(Wasserhaushaltsgesetz - WHG), i. d. Neuf. der
Bek. vom 19.08.2002 (BGBl. I, S. 3245), zuletzt
geändert am 06.01.2004 (BGBl. I, S.2),

• das Wassergesetz für das Land Rheinland-Pfalz
(Landeswassergesetz - LWG) i.d.F. vom 22. Januar
2004, zuletzt geändert durch Gesetz vom 05.
April 2005 (Gesetz- und Verordnungsblatt für das
Land Rheinland-Pfalz 2005, S. 98),

• das Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenver-
änderungen und zur Sanierung von Altlasten (Bun-
des-Bodenschutzgesetz - BBodSchG) vom 17. März
1998 (BGBl. I S. 502), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 09. September 2001 (BGBl. S. 2331),

• das Landeswaldgesetz (LWaldG) vom 30. Novem-
ber 2000, zuletzt geändert durch Gesetz vom 05.
April 2005 (Gesetz- und Verordnungsblatt für das
Land Rheinland-Pfalz 2005, S. 98),

• das Landesnachbarrechtsgesetz für Rheinland-Pfalz
vom 15. Juni 1970 zuletzt geändert durch Gesetz
vom 21.07.2003 (Gesetz- und Verordnungsblatt
für das Land Rheinland-Pfalz 2003, S. 209),

• Luftverkehrsgesetz (LuftVG) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 27. März 1999 (BGBl. I S.
550), zuletzt geändert durch Artikel 48 des Geset-
zes vom 21. Juni 2005 (BGBl. I S. 1818).

SCHEMA - SCHNITT
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siehe Plan, 

hier: Richtfunkstrecke: Eine Bebauung in einer Höhe von
größer / gleich 577 bzw. 588 m über NN ist nicht
zulässig.

TEIL B: TEXTTEIL
FESTSETZUNGEN GEM. § 9 BAUGB I.V.M. BAUNVO

Sonstiges Sondergebiet, bestehend aus 2 getrennten
Teilbereichen - Gebiet für Anlagen, die der Nutzung
der Windenergie dienen, gem. § 11 Abs. 2 BauNVO,
siehe Plan

gem. § 11 Abs. 1 und 2 BauNVO

1. max. 1 Anlage für die Nutzung von Windenergie
je Teilbereich an dem durch Baugrenzen gekenn-
zeichneten Standort,

2. eine Transformatorenstation je Anlage,
3. eine wasserdurchlässig befestigte Zuwegung von

max. 4,50 m Breite je Anlage,
4. ein wasserdurchlässig befestigter Kranstellplatz

von mind. 20,0 x 30,0 m je Anlage,
5. Landwirtschaftliche Nutzung.

hier: Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + Rotorra-
dius) gem. § 18 BauNVO:
Die Gesamthöhe der Windenergieanlage wird
auf  max. 100 m festgesetzt.

Als unterer Bezugspunkt gilt die jeweilige Höhe des
Turmfußes. Der Turmfuß wird wie folgt festgesetzt:
WEA 1: max. 351 m über NN
WEA 2: max. 368 m über NN

Die Höhe der baulichen Anlagen wird in einem Schnitt
verdeutlicht.

gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO i.V.m. § 19
BauNVO,
siehe Plan
Die maximal zulässige Größe der Grundfläche der
Windenergieanlage wird auf 400 m2 festgesetzt.

siehe Plan
abweichende Bauweise: 
• gem. § 22 Abs. 4 BauNVO und in Anwendung des

§ 8 Abs. 6 LBO wird festgesetzt, dass im SO - Wind-
energie die Tiefe der Abstandsfläche auf max. 0,25
H (Nabenhöhe) reduziert werden darf.

siehe Plan
hier: Baugrenzen gem. § 23 Abs. 3 BauNVO.

Die Windenergieanlage und die zugehörige Transfor-
matorenstation sind nur innerhalb der Baugrenze zuläs-
sig. Innerhalb und außerhalb der Baugrenze sind eine
Zuwegung zu der Anlage, ein befestigter Kranstellplatz
sowie weitere Nebenanlagen, in den unter Punkt 1.1.1
genannten Ausmaßen zulässig.

siehe Plan,
hier: ausparzellierte Feldwirtschaftswege

siehe Plan,
Innerhalb der Fläche sind landwirtschaftliche Nutzun-
gen im Sinne des § 201 BauGB sowie Anwandwege
zulässig. Bauliche Anlagen, die nicht der landwirt-
schaftlichen Nutzung dienen, sind unzulässig.

siehe Plan

siehe Plan,
M1: Die Zuwegungen von den bestehenden Feldwirt-

schaftswegen zu den Windenergieanlagen sowie
die Kranaufstellflächen sind wasserdurchlässig zu
befestigen und mit einem Schotterrasen zu verse-
hen.

M2: Die Fläche M2 ist in extensives Grünland umzu-
wandeln. Die teilweise noch bestehende Ackernut-
zung ist aufzugeben. Die Nutzung hat in Form ei-
ner einschürigen Mahd zu erfolgen, wobei der
Mahdtermin nicht vor dem 15. Juni liegen darf.
Das Mähgut ist von der Fläche zu entfernen. Eine
Düngung der Fläche ist nicht zulässig. 

M3: Entlang der Längsseiten der Fläche für Maßnah-
men gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB sind 2 m
breite Saumbereiche zu entwickeln. Die Saumbe-
reiche müssen mindestens alle 5 Jahre, maximal
alle 3 Jahre gemäht werden. Die Mahd darf da-
bei nicht vor Mitte Juli erfolgen und nicht zeit-
gleich mit der Mahd der Fläche M2.

M4: Entlang des Feldwirtschaftsweges ist auf der mit
M4 gekennzeichneten Fläche eine mindestens 3-
reihige Feldgehölzhecke anzulegen. Hierzu sind
einheimische Sträucher gemäß Pflanzliste im Ra-
ster von 1,50 m x 1,50 m anzupflanzen. Alle 10
m ist ein Stammbusch/Heister in die Anpflanzun-
gen zu integrieren.

Die Standorte der Windenergieanlagen mit zugehöri-
gen Nebenanlagen und Kranstellflächen sind intensiv
einzugrünen. Hierfür sind gruppen- bis reihenförmige
Pflanzungen von einheimischen Sträuchern im Raster
von 1m x 1m vorzunehmen. Reihenbepflanzungen
müssen mindestens 3-reihig erfolgen. Je Anlage sind
mindestens 400 Gehölze gemäß Pflanzliste zu pflan-
zen. Entlang der hangabwärts gelegenen Seite (Nord-
westseite) sind zur Aufwertung des Landschaftsbildes
dichte Pflanzungen vorzunehmen.

Zur optimalen Entfaltung der Funktionalität der Gehölz-
strukturen sind zur Anpflanzung nur einheimische und
standortgerechte Arten zu verwenden. Die folgende
Artenliste stellt eine Auswahl der zu pflanzenden Arten
dar:

Pflanzliste:

Feld-Ahorn Berg-Ahorn
Eberesche Hartriegel
Schneeball Kornelkirsche
Schlehe Schwarzer Holunder
Hasel Weißdorn
Hundsrose Traubenkirsche
Vogelkirsche Liguster
einheimische Obstbaumsorten

Pflanzqualität:

verpflanzte Sträucher: Höhe 60 -100 cm
Stammbüsche/Heister: 2xv, Höhe 125-150 cm

Erfolgte Anpflanzungen unterliegen der Bindung gem.
§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB.

• Der Stadtrat der Stadt Kusel hat am 20.06.2003
die Aufstellung des Bebauungsplanes “Bledes-
berg“ beschlossen (§ 2 Abs. 1 BauGB).

Der Beschluss, diesen Bebauungsplan aufzustel-
len, wurde am 03.07.2003 ortsüblich bekannt-
gemacht (§ 2 Abs. 1 BauGB).

Kusel, den __.__.____
Der Stadtbürgermeister

• Die frühzeitige Beteiligung der Bürger an diesem
Bebauungsplan wurde in Form einer öffentlichen
Auslegung vom 20.02.2004 bis 19.03.2004
durchgeführt, wobei den Bürgern Gelegenheit
zur Äußerung und Erörterung gegeben wurde (§
3 Abs. 1 BauGB). Die diesbezügliche ortsübliche
Bekanntmachung erfolgte am 19.02.2004.

• Weiterhin wurde auch eine frühzeitige Beteili-
gung der Träger öffentlicher Belange sowie der
Nachbargemeinden gem. § 4 Abs. 1 BauGB
durchgeführt. Die Träger öffentlicher Belange
wurden mit Schreiben vom 17.02.2004 um Stel-
lungnahme bis zum 22.03.2004 gebeten.

• Während der frühzeitigen Beteiligung der Bürger
sowie der Träger öffentlicher Belange gingen An-
regungen ein, die vom Stadtrat am 18.03.2005
geprüft wurden. Das Ergebnis wurde denjenigen,
die Anregungen vorgebracht haben, mit Schrei-
ben vom 31.05.2005 mitgeteilt (§ 3 Abs. 2 Satz
4 BauGB).

• Der Stadtrat der Stadt Kusel hat am 18.03.2005
den Entwurf gebilligt und die öffentliche Ausle-
gung des Bebauungsplans “Bledesberg“ (§ 3
Abs. 2 BauGB) mit paralleler Beteiligung der Trä-
ger öffentlicher Belange sowie der Nachbarge-
meinden (§ 4 Abs. 1 und 2 BauGB) beschlossen.

• Der Entwurf des Bebauungsplanes, bestehend
aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Textteil
(Teil B) sowie der Begründung, hat in der Zeit
vom 06.06.2005 bis einschließlich 06.07.2005
öffentlich ausgelegen (§ 3 Abs. 2 BauGB). 

Ort und Dauer der Auslegung wurden mit dem
Hinweis, dass Anregungen während der Ausle-
gungsfrist von jedermann schriftlich oder zur Nie-
derschrift vorgebracht werden können, am
27.05.2005 ortsüblich bekanntgemacht (§ 3
Abs. 2 BauGB).

• Die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange
wurde parallel zur öffentlichen Auslegung durch-
geführt (§ 4 Abs. 1 und 2 BauGB). Hierzu wur-
den die Träger öffentlicher Belange mit Schreiben
vom 31.05.2005 um Stellungnahme gebeten.

• Während der öffentlichen Auslegung und der Be-
teiligung der Träger öffentlicher Belange gingen
Anregungen ein, die vom Stadtrat am
16.09.2005 geprüft wurden. Das Ergebnis
wurde denjenigen, die Anregungen vorgebracht
haben, mit Schreiben vom 01.12.2005 mitgeteilt
(§ 3 Abs. 2 Satz 4 BauGB).

• Der Stadtrat hat am 16.09.2005 den Bebauungs-
plan “Bledesberg” als Satzung beschlossen (§ 10
Abs. 1 BauGB). Der Bebauungsplan besteht aus
der Planzeichnung (Teil A) und dem Textteil (Teil
B) sowie der Begründung.

Kusel, den __.__.____
Der Stadtbürgermeister

• Der Bebauungsplan wird hiermit als Satzung aus-
gefertigt.

Kusel, den __.__.____
Der Stadtbürgermeister

• Der Satzungsbeschluss wurde am __.__.____
ortsüblich bekanntgemacht (§ 10 Abs. 3
BauGB). In dieser Bekanntmachung ist auf die
Möglichkeit der Einsichtnahme, die Geltendma-
chung der Verletzung von Verfahrens- und Form-
vorschriften und von Mängeln der Abwägung so-
wie auf die Rechtsfolge (gem. § 215 Abs. 2
BauGB), ferner auf Fälligkeit und Erlöschen von
Entschädigungsansprüchen gem. § 44 Abs. 2
Satz 1 + 2 sowie Abs. 4 BauGB hingewiesen
worden.

Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungs-
plan “Bledesberg”, bestehend aus der Planzeich-
nung (Teil A) und dem Textteil (Teil B) sowie der Be-
gründung in Kraft (§ 10 Abs. 3 BauGB).

Kusel, den __.__.____
Der Bürgermeister

Gemäß § 3a-f des Gesetzes über die Umweltver-
träglichkeitsprüfung ist keine UVP erforderlich
(kein UVP-pflichtiges Vorhaben gemäß Anhang I
zum UVPG).
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FESTSETZUNGEN 
GEM. § 9 ABS. 4 BAUGB I.V.M. § 88 LBO

ANSTRICH

• Die Windenergieanlagen sind im oberen Teil mit licht-
grauen, matten und nicht spiegelnden Farben zu strei-
chen.

ART DER ANLAGEN

• Alle Windenergieanlagen müssen von gleichem Bau-
typ und gleichen Abmessungen sein. Es sind aussch-
ließlich Windkraftanlagen mit Rohrmasten zulässig.
Gittermasten werden ausgeschlossen.

HINWEISE
ANTRANSPORT DER ANLAGEN

• Die Kurvenradien der vorhandenen und auszubau-
enden Feldwirtschaftswege reichen nicht in jedem
Fall für die zum Antransport der Windenergieanla-
gen eingesetzten Fahrzeuge aus. Ein Ausbau der
Wege auf eine Breite von maximal 4,50 Meter ist
zulässig. In Kurvenradien ist eine Ausbaubreite von
5,50 Meter zulässig.

• Die für den Antransport der Anlagen benötigten ge-
meindeeigenen öffentlichen Wege werden vor Be-
ginn der Erschließung und nach Beendigung der Er-
schließung in ihrem Zustand erfasst. Durch den
Antransport verursachte Schäden sind zu Lasten des
Schadensverursachers zu beseitigen.

LUFTFAHRTHINDERNISSE

Bei Realisierung und Bau der Windkraftanlagen sind
dem Ministerium des Inneren konkrete Bauhöhen-
und Standortangaben mitzuteilen.

FUNK- UND FERNSEHPROGRAMM

Der Südwestrundfunk weist darauf hin, dass der
Empfang von Hörfunk- und Fernsehprogrammen
durch bauliche Änderungen gestört werden kann.

Die deutsche Telekom weist darauf hin, dass durch
Windkraftanlagen Beeinträchtigungen in der terrestri-
schen Tonrundfunk-/Fernsehversorgung auftreten kön-
nen. Im Störfall hat der Betreiber der Windkraftan-
lage für Abhilfe zu sorgen (Verursacherprinzip).

WASSERRECHTLICHE GENEHMIGUNG

Für die ableitende Stromführung muss ein Gewässer
gekreuzt werden. Dies bedarf der vorherigen wasser-
rechtlichen Genehmigung durch die Untere Wasser-
behörde.

BESTIMMUNGEN DES DENKMALSCHUTZ-
UND PFLEGEGESETZES

Der Bauträger/Bauherr hat die ausführenden Baufir-
men vertraglich zu verpflichten, dem Landesamt für
Denkmalpflege rechtzeitig den Beginn der Erdarbei-
ten anzuzeigen. Die Baufirmen sind auf die Bestim-
mungen des Denkmalschutz- und Pflegegesetzes hin-
zuweisen. Zutagekommende archäologische Funde
sind unverzüglich dem Landesamt für Denkmalpflege
zu melden und gegen Verlust zu sichern.

BAUPHASE

Bei Bodenarbeiten, wie z.B. Bodenabtrag, Lagerung
und Wiederverwendung, sind die Vorgaben nach §
202 BauGB in Verbindung mit DIN 18915 zu be-
achten.

Das Landesamt für Geologie und Bergbau empfiehlt,
projektbezogene Baugrunduntersuchungen nach DIN
4020 unter besonderer Berücksichtigung dynami-
scher Lansteinwirkung auf den Baugrund durchzu-
führen.

NACHRICHTLICHE ÜBERNAHME GEM. § 9 ABS. 6 BAUGB 

RICHTFUNKSTRECKE

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs siehe Plan

FESTSETZUNGEN GEM. § 9 ABS. 7 BAUGB

BLEDESBACH

1 ART DER BAULICHEN NUTZUNG
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB

1.1 Baugebiet SO

1.1.1 zulässige Arten von Nutzungen

2 MASS DER BAULICHEN NUTZUNG
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB

2.1 Höhe baulicher Anlagen

2.2 Größe der Grundflächen der baulichen
Anlagen

3 BAUWEISE
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB

4 ÜBERBAUBARE UND NICHT ÜBERBAUBARE
GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB

5 VERKEHRSFLÄCHEN
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB

6 FLÄCHE FÜR DIE LANDWIRTSCHAFT
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 18 A BAUGB

7 FLÄCHE FÜR WALD
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 18 B BAUGB

8 MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE
UND ZUR ENTWICKLUNG VON BODEN,
NATUR UND LANDSCHAFT
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 20 BAUGB

9 FLÄCHEN ZUM ANPFLANZEN VON 
BÄUMEN, STRÄUCHERN UND SONSTIGEN
BEPFLANZUNGEN 
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 25 A BAUGB I.V.M. § 1 A BAUGB

10 FLÄCHEN MIT BINDUNGEN FÜR BEPFLAN-
ZUNGEN UND FÜR DIE ERHALTUNG VON
BÄUMEN, STRÄUCHERN UND SONSTIGEN
BEPFLANZUNGEN 
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 25 B BAUGB I.V.M. § 1 A BAUGB

PLANGEBIET

MST= 1: 2.500  im Original  (A 0)
Verkleinerung DIN A 2: Mst. = 1: 5.000
Verkleinerung DIN A 3 ohne Mst.
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Übersichtslageplan
(ohne Maßstab)

Quelle: openstreetmap.com

Aufstellungsbeschluss der Aufhebung

Der Stadtrat der Stadt Kusel hat in seiner Sitzung am 
21.04.2023 die Aufhebung des Bebauungsplanes 
"Bledesberg" inklusive Begründung und Umweltbericht 
(§ 2 Abs.1 BauGB) beschlossen. 

Der Aufhebungssbeschluss wurde am __.__._____ 
ortsüblich bekannt gemacht.

Kusel, den ...............

...............................
Der Stadtbürgermeister

Satzungsbeschluss der Aufhebung

Die Aufhebung des Bebauungsplanes "Bledesberg" 
inklusive Begründung und Umweltbericht wurde in der 
öffentlichen Sitzung am __.__.____ vom Stadtrat der 
Stadt Kusel als Satzung beschlossen. 

Die Begründung wurde gebilligt. (§ 10 Abs. 1 BauGB)

Kusel, den ...............

...............................
 Der Stadtbürgermeister

Bekanntmachung - Inkraftreten

Die Aufhebungsatzung des Bebauungsplanes 
"Bledesberg" inklusive Begründung und 
Umweltbericht sowie die Stelle, bei der der Plan mit 
Begründung auf Dauer während der Dienststunden 
von jedermann eingesehen werden kann und bei der 
über den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, wurden am 
___.___._____  ortsüblich öffentlich bekannt gemacht.

Die Aufhebungsatzung des Bebauungsplanes 
"Bledesberg" ist damit in Kraft getreten.

Kusel, den ...............

...............................
        Der Stadtbürgermeister

Ausfertigung

Die Aufhebungsatzung des Bebauungsplanes 
"Bledesberg" inklusive Begründung und Umweltbericht 
wird hiermit ausgefertigt.

Kusel den ...............

...............................
Der Stadtbürgermeister

Beteiligungsverfahren

Der Stadtrat der Stadt Kusel hat  in seiner Sitzung am 
__.__._____ den Entwurf der Aufhebung des 
Bebauungsplanes "Bledesberg" inklusive Begründung 
und Umweltbericht angenommen und für das frühzeitige 
Beteiligungsverfahren bestimmt.

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit wurde vom 
__.__._____ bis __.__._____ durchgeführt (§ 3 Abs. 1 
BauGB).

Die Bekanntmachung der frühzeitigen Beteiligung der 
Öffentlichkeit erfolgte am __.__.______.

Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange wurden der Aufhebung 
unterrichtet und zur Äußerung bis zum __.__._____ 
aufgefordert. (§ 4 Abs. 1 BauGB)

Der Stadtrat der Stadt Kusel hat in seiner Sitzung am 
__.__.____ den Entwurf der Aufhebung des 
Bebauungsplanes "Bledesberg" inklusive Begründung 
und Umweltbericht  beschlossen und zur Auslegung 
bestimmt.

Der Entwurf der Aufhebung des Bebauungsplanes hat 
mit der Begründung in der Zeit vom  __.__.____ bis 
einschließlich __.__.____ während der Dienststunden 
öffentlich ausgelegen (§ 3 Abs. 2 BauGB). 

Ort und Dauer der Auslegung sowie Angaben dazu, 
welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar 
sind, wurden am __.__.____ dortsüblich bekannt 
gemacht. Hierbei wurde darauf hingewiesen, dass 
Stellungnahmen während der Auslegungsfrist abgegeben 
werden können und dass nicht fristgerecht abgegebene 
Stellungnahmen unberücksichtigt bleiben können.

Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom 
__.__.____ von der Auslegung unterrichtet und zur 
Äußerung bis zum __.__.____ aufgefordert. (§ 3 Abs. 2 
BauGB)

Der Stadtrat der stadt Kusel hat in seiner öffentlichen 
Sitzung am __.__.____ die abgegebenen Stellungnahmen 
aus der Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange geprüft und in 
die Abwägung eingestellt. 

Das Ergebnis wurde denjenigen, die Anregungen 
vorgebracht haben, mitgeteilt (§ 4 Abs. 2 Satz 4 BauGB). 

Geltendmachung der Verletzung von Vorschriften

Innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der 
Aufhebungsatzung des Bebauungsplanes "Bledesberg" 
sind die Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften und Mängel der Abwägung gemäß 
§214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1bis 3, § 214 Abs. 2 und § 214 
Abs. 3 Satz 2 BauGB beim Zustandekommen der 
Aufhebung nicht geltend / geltend gemacht worden.

Kusel, den ...............

...............................
 Der Stadtbürgermeister

    Teil B Textteil:

Festsetzungen
gem. § 9 BauGB i.V.m. BauNVO

1. Räumlicher Geltungsbereich der Aufhebung (§ 9 Abs.7 BauGB)
siehe Planzeichnung
Innerhalb des festgesetzten Bereiches wird der Bebauungsplan „Bledesberg“ aufgehoben.

GELTUNGSBEREICH
(§ 9 ABS.7 BAUGB)

SONSTIGES SONDERGEBIET
(§ 9 ABS.1 NR. 1 BAUGB UND § 11 BAUNVO)

HIER: GEBIET FÜR ANLAGEN, DIE DER NUTZUNG
DER WINDENERGIE DIENEN

max. 100,0 m HÖHE BAULICHER ANLAGEN, HIER: ANLAGENHÖHE
(§ 9 ABS.1 NR. 1 BAUGB UND § 18  BAUNVO)

GR 400 m2 MAXIMAL ZULÄSSIGE GRUNDFLÄCHE
(§ 9 ABS.1 NR. 1 BAUGB UND § 19 BAUNVO)

a ABWEICHENDE BAUWEISE
(§ 9 ABS.1 NR. 2 BAUGB UND § 22 ABS. 2 BAUNVO)

BAUGRENZE
(§ 9 ABS.1 NR. 2 BAUGB U. § 23 ABS.3 BAUNVO)

STRASSENVERKEHRSFLÄCHE UND
STRASSENBEGRENZUNGSLINIE
HIER: FELDWIRTSCHAFTSWEGE
(§ 9 ABS.1 NR.11 BAUGB)

FLÄCHEN FÜR DIE LANDWIRTSCHAFT
( § 9 ABS. 1 NR. 18A BAUGB)

FLÄCHEN FÜR WALD
( § 9 ABS. 1 NR. 18B BAUGB)

FLÄCHEN FÜR MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR
PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON NATUR UND
LANDSCHAFT
(§ 9 ABS. 1 NR. 20 BAUGB)

SCHUTZFLÄCHE RICHTFUNKSTRECKE
(§ 9 ABS. 1 NR. 10 UND ABS. 6  BAUGB)

FLURSTÜCKSGRENZEN

MINIMALE UND MAXIMALE ABSTANDSFLÄCHE

ANLAGENHÖHE

max. 100 m
BAUGEBIET

SO-WIND

MAX. GR

400 m2

BAUWEISE

a

FÜR ALLE SO-WIND
GILT

1

2

N

TEIL A   PLANZEICHNUNG

PLANZEICHENERLÄUTERUNG 
(NACH BAUGB IN VERBINDUNG MIT BAUNVO UND PLANZV 1990)

GESETZLICHE GRUNDLAGEN

Für die Verfahrensdurchführung und die Festsetzungen
des Bebauungsplanes gelten u.a. folgende Gesetze
und Verordnungen:

• Baugesetzbuch (BauGB), in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 23.9.2004 (BGBl. I S. 2414), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 3.5.2005 (BGBl. I
S. 1224) m.W.v. 10.5.2005,

• Baugesetzbuch (BauGB), in der Bekanntmachung
vom 27.8. 1997 (BGBl. I, S. 2141, ber. 1998 I S.
137), zuletzt geändert durch Gesetz vom
23.7.2002 (BGBl. I S. 2850) m.W.v. 1.8.2002,

• die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Be-
kanntm. der Neufassung vom 23. Januar 1990
(BGBl. I S. 132), zul. geänd. durch Art. 3 des IWG
vom 22. April 1993 (BGBl. I S. 479),

• die Anlage zur Verordnung über die Ausarbeitung
der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts
- Planzeichenverordnung (PlanzV 90) vom 18. De-
zember 1990 (BGBl. I S. 58),

• Das Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung
(UVPG), neugefasst durch die Bekanntmachung
vom 25.6.2005 I 1757, 2797; geändert durch
Art. 2 G v. 24.6.2005 I 1794,

• die Landesbauordnung (LBO) für Rheinland-Pfalz
vom 24. November 1998, zuletzt geändert durch
Gesetz vom 12. Mai 2005 (Gesetz- und Verord-
nungsblatt für das Land Rheinland-Pfalz S. 154),

• der § 24 der Gemeindeordnung (GemO) i.d.F. vom
31. Januar 1994, zuletzt geändert durch Gesetz
vom 05. April 2005 (Gesetz- und Verordnungsblatt
für das Land Rheinland-Pfalz 2005, S. 98),

• das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 25.03.2002
(BGBl. I S. 1193), zuletzt geändert durch Artikel 5
des Gesetzes zur Anpassung des Baugesetzbuches
an EU-Richtlinien vom 24. Juni 2004 (BGBl. I S.
1359),

• das Landespflegegesetz (LPflG) i.d.F. vom 05. Fe-
bruar 1979, zuletzt geändert durch Gesetz vom
05. April 2005 (Gesetz- und Verordnungsblatt für
das Land Rheinland-Pfalz 2005, S. 98),

• das Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umweltein-
wirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche,
Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-
Immissionsschutzgesetz - BImSchG) in der Neufas-
sung vom 26.09.2002 (BGBl. I S. 3830), zuletzt
geändert am 06.01.2004 (BGBl. I, S.2),

• das Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushaltes
(Wasserhaushaltsgesetz - WHG), i. d. Neuf. der
Bek. vom 19.08.2002 (BGBl. I, S. 3245), zuletzt
geändert am 06.01.2004 (BGBl. I, S.2),

• das Wassergesetz für das Land Rheinland-Pfalz
(Landeswassergesetz - LWG) i.d.F. vom 22. Januar
2004, zuletzt geändert durch Gesetz vom 05.
April 2005 (Gesetz- und Verordnungsblatt für das
Land Rheinland-Pfalz 2005, S. 98),

• das Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenver-
änderungen und zur Sanierung von Altlasten (Bun-
des-Bodenschutzgesetz - BBodSchG) vom 17. März
1998 (BGBl. I S. 502), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 09. September 2001 (BGBl. S. 2331),

• das Landeswaldgesetz (LWaldG) vom 30. Novem-
ber 2000, zuletzt geändert durch Gesetz vom 05.
April 2005 (Gesetz- und Verordnungsblatt für das
Land Rheinland-Pfalz 2005, S. 98),

• das Landesnachbarrechtsgesetz für Rheinland-Pfalz
vom 15. Juni 1970 zuletzt geändert durch Gesetz
vom 21.07.2003 (Gesetz- und Verordnungsblatt
für das Land Rheinland-Pfalz 2003, S. 209),

• Luftverkehrsgesetz (LuftVG) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 27. März 1999 (BGBl. I S.
550), zuletzt geändert durch Artikel 48 des Geset-
zes vom 21. Juni 2005 (BGBl. I S. 1818).

SCHEMA - SCHNITT
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siehe Plan, 

hier: Richtfunkstrecke: Eine Bebauung in einer Höhe von
größer / gleich 577 bzw. 588 m über NN ist nicht
zulässig.

TEIL B: TEXTTEIL
FESTSETZUNGEN GEM. § 9 BAUGB I.V.M. BAUNVO

Sonstiges Sondergebiet, bestehend aus 2 getrennten
Teilbereichen - Gebiet für Anlagen, die der Nutzung
der Windenergie dienen, gem. § 11 Abs. 2 BauNVO,
siehe Plan

gem. § 11 Abs. 1 und 2 BauNVO

1. max. 1 Anlage für die Nutzung von Windenergie
je Teilbereich an dem durch Baugrenzen gekenn-
zeichneten Standort,

2. eine Transformatorenstation je Anlage,
3. eine wasserdurchlässig befestigte Zuwegung von

max. 4,50 m Breite je Anlage,
4. ein wasserdurchlässig befestigter Kranstellplatz

von mind. 20,0 x 30,0 m je Anlage,
5. Landwirtschaftliche Nutzung.

hier: Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + Rotorra-
dius) gem. § 18 BauNVO:
Die Gesamthöhe der Windenergieanlage wird
auf  max. 100 m festgesetzt.

Als unterer Bezugspunkt gilt die jeweilige Höhe des
Turmfußes. Der Turmfuß wird wie folgt festgesetzt:
WEA 1: max. 351 m über NN
WEA 2: max. 368 m über NN

Die Höhe der baulichen Anlagen wird in einem Schnitt
verdeutlicht.

gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO i.V.m. § 19
BauNVO,
siehe Plan
Die maximal zulässige Größe der Grundfläche der
Windenergieanlage wird auf 400 m2 festgesetzt.

siehe Plan
abweichende Bauweise: 
• gem. § 22 Abs. 4 BauNVO und in Anwendung des

§ 8 Abs. 6 LBO wird festgesetzt, dass im SO - Wind-
energie die Tiefe der Abstandsfläche auf max. 0,25
H (Nabenhöhe) reduziert werden darf.

siehe Plan
hier: Baugrenzen gem. § 23 Abs. 3 BauNVO.

Die Windenergieanlage und die zugehörige Transfor-
matorenstation sind nur innerhalb der Baugrenze zuläs-
sig. Innerhalb und außerhalb der Baugrenze sind eine
Zuwegung zu der Anlage, ein befestigter Kranstellplatz
sowie weitere Nebenanlagen, in den unter Punkt 1.1.1
genannten Ausmaßen zulässig.

siehe Plan,
hier: ausparzellierte Feldwirtschaftswege

siehe Plan,
Innerhalb der Fläche sind landwirtschaftliche Nutzun-
gen im Sinne des § 201 BauGB sowie Anwandwege
zulässig. Bauliche Anlagen, die nicht der landwirt-
schaftlichen Nutzung dienen, sind unzulässig.

siehe Plan

siehe Plan,
M1: Die Zuwegungen von den bestehenden Feldwirt-

schaftswegen zu den Windenergieanlagen sowie
die Kranaufstellflächen sind wasserdurchlässig zu
befestigen und mit einem Schotterrasen zu verse-
hen.

M2: Die Fläche M2 ist in extensives Grünland umzu-
wandeln. Die teilweise noch bestehende Ackernut-
zung ist aufzugeben. Die Nutzung hat in Form ei-
ner einschürigen Mahd zu erfolgen, wobei der
Mahdtermin nicht vor dem 15. Juni liegen darf.
Das Mähgut ist von der Fläche zu entfernen. Eine
Düngung der Fläche ist nicht zulässig. 

M3: Entlang der Längsseiten der Fläche für Maßnah-
men gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB sind 2 m
breite Saumbereiche zu entwickeln. Die Saumbe-
reiche müssen mindestens alle 5 Jahre, maximal
alle 3 Jahre gemäht werden. Die Mahd darf da-
bei nicht vor Mitte Juli erfolgen und nicht zeit-
gleich mit der Mahd der Fläche M2.

M4: Entlang des Feldwirtschaftsweges ist auf der mit
M4 gekennzeichneten Fläche eine mindestens 3-
reihige Feldgehölzhecke anzulegen. Hierzu sind
einheimische Sträucher gemäß Pflanzliste im Ra-
ster von 1,50 m x 1,50 m anzupflanzen. Alle 10
m ist ein Stammbusch/Heister in die Anpflanzun-
gen zu integrieren.

Die Standorte der Windenergieanlagen mit zugehöri-
gen Nebenanlagen und Kranstellflächen sind intensiv
einzugrünen. Hierfür sind gruppen- bis reihenförmige
Pflanzungen von einheimischen Sträuchern im Raster
von 1m x 1m vorzunehmen. Reihenbepflanzungen
müssen mindestens 3-reihig erfolgen. Je Anlage sind
mindestens 400 Gehölze gemäß Pflanzliste zu pflan-
zen. Entlang der hangabwärts gelegenen Seite (Nord-
westseite) sind zur Aufwertung des Landschaftsbildes
dichte Pflanzungen vorzunehmen.

Zur optimalen Entfaltung der Funktionalität der Gehölz-
strukturen sind zur Anpflanzung nur einheimische und
standortgerechte Arten zu verwenden. Die folgende
Artenliste stellt eine Auswahl der zu pflanzenden Arten
dar:

Pflanzliste:

Feld-Ahorn Berg-Ahorn
Eberesche Hartriegel
Schneeball Kornelkirsche
Schlehe Schwarzer Holunder
Hasel Weißdorn
Hundsrose Traubenkirsche
Vogelkirsche Liguster
einheimische Obstbaumsorten

Pflanzqualität:

verpflanzte Sträucher: Höhe 60 -100 cm
Stammbüsche/Heister: 2xv, Höhe 125-150 cm

Erfolgte Anpflanzungen unterliegen der Bindung gem.
§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB.

• Der Stadtrat der Stadt Kusel hat am 20.06.2003
die Aufstellung des Bebauungsplanes “Bledes-
berg“ beschlossen (§ 2 Abs. 1 BauGB).

Der Beschluss, diesen Bebauungsplan aufzustel-
len, wurde am 03.07.2003 ortsüblich bekannt-
gemacht (§ 2 Abs. 1 BauGB).

Kusel, den __.__.____
Der Stadtbürgermeister

• Die frühzeitige Beteiligung der Bürger an diesem
Bebauungsplan wurde in Form einer öffentlichen
Auslegung vom 20.02.2004 bis 19.03.2004
durchgeführt, wobei den Bürgern Gelegenheit
zur Äußerung und Erörterung gegeben wurde (§
3 Abs. 1 BauGB). Die diesbezügliche ortsübliche
Bekanntmachung erfolgte am 19.02.2004.

• Weiterhin wurde auch eine frühzeitige Beteili-
gung der Träger öffentlicher Belange sowie der
Nachbargemeinden gem. § 4 Abs. 1 BauGB
durchgeführt. Die Träger öffentlicher Belange
wurden mit Schreiben vom 17.02.2004 um Stel-
lungnahme bis zum 22.03.2004 gebeten.

• Während der frühzeitigen Beteiligung der Bürger
sowie der Träger öffentlicher Belange gingen An-
regungen ein, die vom Stadtrat am 18.03.2005
geprüft wurden. Das Ergebnis wurde denjenigen,
die Anregungen vorgebracht haben, mit Schrei-
ben vom 31.05.2005 mitgeteilt (§ 3 Abs. 2 Satz
4 BauGB).

• Der Stadtrat der Stadt Kusel hat am 18.03.2005
den Entwurf gebilligt und die öffentliche Ausle-
gung des Bebauungsplans “Bledesberg“ (§ 3
Abs. 2 BauGB) mit paralleler Beteiligung der Trä-
ger öffentlicher Belange sowie der Nachbarge-
meinden (§ 4 Abs. 1 und 2 BauGB) beschlossen.

• Der Entwurf des Bebauungsplanes, bestehend
aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Textteil
(Teil B) sowie der Begründung, hat in der Zeit
vom 06.06.2005 bis einschließlich 06.07.2005
öffentlich ausgelegen (§ 3 Abs. 2 BauGB). 

Ort und Dauer der Auslegung wurden mit dem
Hinweis, dass Anregungen während der Ausle-
gungsfrist von jedermann schriftlich oder zur Nie-
derschrift vorgebracht werden können, am
27.05.2005 ortsüblich bekanntgemacht (§ 3
Abs. 2 BauGB).

• Die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange
wurde parallel zur öffentlichen Auslegung durch-
geführt (§ 4 Abs. 1 und 2 BauGB). Hierzu wur-
den die Träger öffentlicher Belange mit Schreiben
vom 31.05.2005 um Stellungnahme gebeten.

• Während der öffentlichen Auslegung und der Be-
teiligung der Träger öffentlicher Belange gingen
Anregungen ein, die vom Stadtrat am
16.09.2005 geprüft wurden. Das Ergebnis
wurde denjenigen, die Anregungen vorgebracht
haben, mit Schreiben vom 01.12.2005 mitgeteilt
(§ 3 Abs. 2 Satz 4 BauGB).

• Der Stadtrat hat am 16.09.2005 den Bebauungs-
plan “Bledesberg” als Satzung beschlossen (§ 10
Abs. 1 BauGB). Der Bebauungsplan besteht aus
der Planzeichnung (Teil A) und dem Textteil (Teil
B) sowie der Begründung.

Kusel, den __.__.____
Der Stadtbürgermeister

• Der Bebauungsplan wird hiermit als Satzung aus-
gefertigt.

Kusel, den __.__.____
Der Stadtbürgermeister

• Der Satzungsbeschluss wurde am __.__.____
ortsüblich bekanntgemacht (§ 10 Abs. 3
BauGB). In dieser Bekanntmachung ist auf die
Möglichkeit der Einsichtnahme, die Geltendma-
chung der Verletzung von Verfahrens- und Form-
vorschriften und von Mängeln der Abwägung so-
wie auf die Rechtsfolge (gem. § 215 Abs. 2
BauGB), ferner auf Fälligkeit und Erlöschen von
Entschädigungsansprüchen gem. § 44 Abs. 2
Satz 1 + 2 sowie Abs. 4 BauGB hingewiesen
worden.

Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungs-
plan “Bledesberg”, bestehend aus der Planzeich-
nung (Teil A) und dem Textteil (Teil B) sowie der Be-
gründung in Kraft (§ 10 Abs. 3 BauGB).

Kusel, den __.__.____
Der Bürgermeister

Gemäß § 3a-f des Gesetzes über die Umweltver-
träglichkeitsprüfung ist keine UVP erforderlich
(kein UVP-pflichtiges Vorhaben gemäß Anhang I
zum UVPG).
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FESTSETZUNGEN 
GEM. § 9 ABS. 4 BAUGB I.V.M. § 88 LBO

ANSTRICH

• Die Windenergieanlagen sind im oberen Teil mit licht-
grauen, matten und nicht spiegelnden Farben zu strei-
chen.

ART DER ANLAGEN

• Alle Windenergieanlagen müssen von gleichem Bau-
typ und gleichen Abmessungen sein. Es sind aussch-
ließlich Windkraftanlagen mit Rohrmasten zulässig.
Gittermasten werden ausgeschlossen.

HINWEISE
ANTRANSPORT DER ANLAGEN

• Die Kurvenradien der vorhandenen und auszubau-
enden Feldwirtschaftswege reichen nicht in jedem
Fall für die zum Antransport der Windenergieanla-
gen eingesetzten Fahrzeuge aus. Ein Ausbau der
Wege auf eine Breite von maximal 4,50 Meter ist
zulässig. In Kurvenradien ist eine Ausbaubreite von
5,50 Meter zulässig.

• Die für den Antransport der Anlagen benötigten ge-
meindeeigenen öffentlichen Wege werden vor Be-
ginn der Erschließung und nach Beendigung der Er-
schließung in ihrem Zustand erfasst. Durch den
Antransport verursachte Schäden sind zu Lasten des
Schadensverursachers zu beseitigen.

LUFTFAHRTHINDERNISSE

Bei Realisierung und Bau der Windkraftanlagen sind
dem Ministerium des Inneren konkrete Bauhöhen-
und Standortangaben mitzuteilen.

FUNK- UND FERNSEHPROGRAMM

Der Südwestrundfunk weist darauf hin, dass der
Empfang von Hörfunk- und Fernsehprogrammen
durch bauliche Änderungen gestört werden kann.

Die deutsche Telekom weist darauf hin, dass durch
Windkraftanlagen Beeinträchtigungen in der terrestri-
schen Tonrundfunk-/Fernsehversorgung auftreten kön-
nen. Im Störfall hat der Betreiber der Windkraftan-
lage für Abhilfe zu sorgen (Verursacherprinzip).

WASSERRECHTLICHE GENEHMIGUNG

Für die ableitende Stromführung muss ein Gewässer
gekreuzt werden. Dies bedarf der vorherigen wasser-
rechtlichen Genehmigung durch die Untere Wasser-
behörde.

BESTIMMUNGEN DES DENKMALSCHUTZ-
UND PFLEGEGESETZES

Der Bauträger/Bauherr hat die ausführenden Baufir-
men vertraglich zu verpflichten, dem Landesamt für
Denkmalpflege rechtzeitig den Beginn der Erdarbei-
ten anzuzeigen. Die Baufirmen sind auf die Bestim-
mungen des Denkmalschutz- und Pflegegesetzes hin-
zuweisen. Zutagekommende archäologische Funde
sind unverzüglich dem Landesamt für Denkmalpflege
zu melden und gegen Verlust zu sichern.

BAUPHASE

Bei Bodenarbeiten, wie z.B. Bodenabtrag, Lagerung
und Wiederverwendung, sind die Vorgaben nach §
202 BauGB in Verbindung mit DIN 18915 zu be-
achten.

Das Landesamt für Geologie und Bergbau empfiehlt,
projektbezogene Baugrunduntersuchungen nach DIN
4020 unter besonderer Berücksichtigung dynami-
scher Lansteinwirkung auf den Baugrund durchzu-
führen.

NACHRICHTLICHE ÜBERNAHME GEM. § 9 ABS. 6 BAUGB 

RICHTFUNKSTRECKE

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs siehe Plan

FESTSETZUNGEN GEM. § 9 ABS. 7 BAUGB

BLEDESBACH

1 ART DER BAULICHEN NUTZUNG
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB

1.1 Baugebiet SO

1.1.1 zulässige Arten von Nutzungen

2 MASS DER BAULICHEN NUTZUNG
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB

2.1 Höhe baulicher Anlagen

2.2 Größe der Grundflächen der baulichen
Anlagen

3 BAUWEISE
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB

4 ÜBERBAUBARE UND NICHT ÜBERBAUBARE
GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB

5 VERKEHRSFLÄCHEN
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB

6 FLÄCHE FÜR DIE LANDWIRTSCHAFT
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 18 A BAUGB

7 FLÄCHE FÜR WALD
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 18 B BAUGB

8 MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE
UND ZUR ENTWICKLUNG VON BODEN,
NATUR UND LANDSCHAFT
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 20 BAUGB

9 FLÄCHEN ZUM ANPFLANZEN VON 
BÄUMEN, STRÄUCHERN UND SONSTIGEN
BEPFLANZUNGEN 
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 25 A BAUGB I.V.M. § 1 A BAUGB

10 FLÄCHEN MIT BINDUNGEN FÜR BEPFLAN-
ZUNGEN UND FÜR DIE ERHALTUNG VON
BÄUMEN, STRÄUCHERN UND SONSTIGEN
BEPFLANZUNGEN 
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 25 B BAUGB I.V.M. § 1 A BAUGB

PLANGEBIET

MST= 1: 2.500  im Original  (A 0)
Verkleinerung DIN A 2: Mst. = 1: 5.000
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Bisherige Darstellung des Bebauungsplanesx

Planzeichenerläuterung
(nach BauGB in Verbindung mit BauNVO und PlanzV 1990)

Aufhebung des Bebauungsplnes

Geltungsbereich der Aufhebung

Planzeichenerläuterung
(nach BauGB in Verbindung mit BauNVO und PlanzV 1990)
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